
(49), Regie-
rungsdirektor, ist neuer Leiter
der Abteilung Regionale Ent-
wicklung, Kommunalaufsicht
und Wirtschaft bei der Be-
zirksregierung Detmold. Als
Abteilungsleiter ist Kronsbein
auch für die Regionalplanung
und die Geschäftsstelle des Re-
gionalrats zuständig. Seit 1998
arbeitet Kronsbein für die Be-
zirksregierung. FOTO: BR DT

(39), fuß-
ballbegeisterter FDP-Chef,
schwärmt für Borussia Dort-
mund, für den er auch einen
Mitgliedsausweis hat.
„SchwarzundGelbohneGrün,
das gefällt mir“, sagte Lindner
in Anspielung auf die Ver-
einsfarben und mit einem Sei-
tenhieb auf die gescheiterten
Gespräche für eine Jamaika-
Koalition im Bund. FOTO: DPA

PERSÖNLICH

Über elektronische Schließanlagen werden in 1.000 Schulen in NRWDaten von Lehrkräften gespeichert.
Die Praxis verstößt gegen die neue Datenschutz-Verordnung, dabei könnte das Problem einfach behoben werden

Von Carolin Nieder-Entgelmeier

¥ Düsseldorf/Detmold. Seit
wenigen Tagen ist die neue
europäische Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO)
in Kraft. Darunter fallen auch
alle elektronischen Schließan-
lagen in öffentlichen Gebäu-
den, wenn personenbezogene
Daten erhoben werden. So
auch in rund 1.000 Schulen in
NRW, die mit den Schließan-
lagenihreGebäudesichernund
dafür Daten von Lehrkräften
erheben. Diese Praxis verstößt
jedoch gegen die DSGVO, den
Schulleitungen drohen des-
halb saftige Bußgelder.
Mehr als drei Jahre hat der

Informatiklehrer Klaus Keßler
gegen den rechtswidrigen Be-
trieb einer elektronischen
Schließanlage am Felix-Fe-
chenbach-Berufskolleg in Det-
mold gekämpft. Im März wies
das Oberlandesgericht (OLG)
Hamm die Klage gegen den
Kreis Lippe als Schulträger ab,
klärte aber die Zuständigkeit
für den Betrieb der Schließan-
lagen, die bei der Schulleitung
und so letztlich beim Land
NRW liegt. In der Urteilsbe-
gründung des OLG heißt es,
dassdieVerantwortungfürden

Betrieb elektronischer Schließ-
anlagen ausschließlich bei der
Schulleitung liegt. Die ent-
scheidet eigenverantwortlich,
ob die Anlage anonym oder
personenbezogen betrieben
wird. Im letzterenFallmussdas
aktuelle Datenschutzrecht und
damit auch die neue DSGVO
beachtet werden. Die Folge:
Hoher Verwaltungsaufwand
und das Risiko von Abmah-
nungen und Bußgeldern. Die
nun veröffentlichte Begrün-
dungdes vielbeachtetenUrteils
zwingt das Landunddie Schul-
leitungen zumUmdenken und
jetzt auch Beachtung der
DSGVO.
An rund 1.000 Schulen in

NRW werden elektronische
Schließanlagen eingesetzt. Die
Anlagen speichern über
Schlüssel personenbezogene

Daten der Lehrer in allen Tü-
ren der Schulemit Uhrzeit und
Datum auf Vorrat. Damit sind
die Schließanlagen prinzipiell
dazu geeignet, Personen zu
überwachen. Deshalb werten
das OLG Hamm in seiner ak-
tuellen Urteilsbegründung so-
wie das Schulministerium und
die Landesdatenschutzbeauf-
tragte in NRW den Betrieb
elektronischer Schließanlagen
als rechtswidrig.
Auf Anfrage erklärt das

NRW-Schulministerium,
„dass elektronische Schließan-
lagen allenfalls anonymisiert
betrieben werden dürfen.“ Zu-
dem verweist das Ministerium
darauf, dass die Schulleitun-
gen in NRW bereits 2015 in
einem Erlass dazu aufgefor-
dertwurden,keineDatenmehr
von Lehrkräften im Zusam-

menhang mit dem Betrieb von
elektronischen Schließanlagen
zu speichern. „Da das Schul-
ministerium bereits angewie-
sen hatte, die Schließanlagen
anonymisiert zu betreiben, er-
gibt sich hier auch durch die
Geltung derDSGVOkeineÄn-
derung“, sagt eine Sprecherin.
Das Felix-Fechenbach-Be-

rufskolleg und das Dietrich-
Bonhoeffer-Berufskolleg in
Detmold sind die ersten Schu-
len inNRW,diedurcheineAn-
onymisierung den rechtssiche-
ren Betrieb der Schließanla-
gen möglich gemacht haben.
„Lehrernwird ein Schlüssel aus
einer Gruppe mit zehn Schlüs-
seln zugelost, sodass der Schul-
leitung nicht bekannt ist, wel-
cher Lehrer welchen Schlüssel
aus der Schlüsselgruppe er-
halten hat“, heißt es in der
Urteilsbegründung des OLG.
Nach diesem Prinzip könn-

ten alle elektronischenSchließ-
anlagen ohne zusätzliche Kos-
ten legalbetriebenwerden,weil
die Anlagen dann nicht länger
unter die DSGVO fallen, da
keine personenbezogenen
Daten mehr verarbeitet wer-
den. Doch ein Großteil der
elektronischen Schließanlagen
in NRW laufen trotz Inkraft-

treten der DSGVO weiter
rechtswidrig, da sie weder an-
onymisiert betrieben werden,
noch Lehrer- und Personalrä-
te in die Mitbestimmung ge-
nommen wurden.
Kontrolliert wird der Be-

trieb elektronischer Schließan-
lagen inNRWbislangnicht, al-
lerdings hat das Schulministe-
rium die Ressourcen für die
Datenschutzbeauftragten der
Kreise verdoppelt, damit die
Einhaltung des Datenschutzes
kontrolliert werden kann. Auf
Anfrage heißt es zudem aus
dem Ministerium,
Das OLG-Urteil hat auch

Auswirkungen auf die Mitbe-
stimmung von Lehrer- und
Personalräten. Die Gewerk-
schaft Erziehung und Wissen-
schaft verortet das Urteil auf
der Ebene der Schulleitung.
Laut Landespersonalvertre-
tungsgesetz ist die Einführung
und Anwendung von techni-
schen Einrichtungen wie elek-
tronischen Schließanlagen
mitbestimmungspflichtig,
heißt es von der Bildungsge-
werkschaft. Mit Blick auf die
1.000 illegalen Schließanlagen
in Schulen in NRW ist jedoch
kein einziges Mitbestim-
mungsverfahren bekannt.

Datenschutz-Grundverordnung
¥ Am 25. Mai ist die neue
europäische Datenschutz-
Grundverordnung
(DSGVO) in Kraft getre-
ten. Unternehmen müssen
die Daten ihrer Kunden
gesondert speichern und
sollen so für mehr Privat-
sphäre sorgen. Bei Verstoß

gegen die DSGVO droht
eine Strafe von bis zu 20
Millionen Euro oder bis zu
vier Prozent des Jahresum-
satzes. Die Daten des Kun-
den dürfen nur weiterge-
geben werden, sofern eine
schriftliche Einwilligungs-
erklärung vorliegt.

Auch Schulen in Hüllhorst, Lemgo
und Enger für Musikprojekte ausgezeichnet

¥ Bielefeld (tom). Zum drit-
ten Mal hat die Philharmoni-
sche Gesellschaft OWL in Zu-
sammenarbeit mit der Neuen
Westfälischen, der Lippischen
Landes-Zeitung und dem Hal-
ler Kreisblatt den „Förderpreis
Klassik“ ausgelobt. Der mit
2.500 Euro dotierte 1. Preis
geht erneut an das „Klang!Fes-
tival – JungesMusiktheater für
Bielefeld“, diesmal für seine
Produktion „Der fliegende
Holländer – ein multimedia-
ler Balladenabend“. Ziel des
Preises ist es, Initiativen in der
Region zu stärken, die Kinder
auf vorbildliche Weise mit
Klassik in Berührung bringen.
Die Jury mit Herzog Viktor

von Ratibor (Vorsitzender der
Philharmonischen Gesell-
schaft OWL), den Vorstands-
mitgliedern Ulrich Kahmann
undMartinChristianVogel so-
wie Geschäftsführer Thomas
Trappmann würdigte insbe-
sondere die konzeptionelle
Fortentwicklung des bereits
2016 von der Philharmoni-
schen Gesellschaft ausgezeich-
neten Bielefelder Vereins. Das
„Fliegender Holländer“-Pro-
jekt sei geeignet, gerade die
„schwierige“ Zielgruppe der
12- bis 18-Jährigen zu errei-
chen.

Zusätzlich sorgten die be-
sonderen Aufführungsorte der
Opern-Produktion für ein Lob
der Jury.
Statt eines zweiten (1.500

Euro) und eines dritten Prei-
ses (750 Euro) vergab die Jury
unter den insgesamt elf Be-
werbern drei dritte Preise mit
jeweils 750 Euro. Sie gehen an
drei besonders fördernswerte
Schulinitiativen in OWL.
Die evangelische Grund-

schule Oberbauerschaft in
Hüllhorst wird für das inte-
grative Projekt „Die Zauber-
flöte“ ausgezeichnet. Die Ost-
schule Lemgo in Trägerschaft
der Stiftung Eben-Ezerwarmit
ihrem inklusivenProjekt „Auf-
stand im Urwald“, angelehnt
an den „Karneval der Tiere“
von Camille Saint-Saëns, er-
folgreich. Das Widukind-
Gymnasium in Enger punkte-
tebeider Jurymit seineminter-
nationalen Chor- und Orches-
terprojekt. Es beinhaltet eine
musikalische Netzwerkarbeit
über Stadt- und Ländergren-
zen hinweg.
Die Preisverleihung erfolgt

beim OWL-Familien-Musik-
fest am17. Juni bei einemKon-
zert mit der Musikschule Höx-
ter (Preisträgerin 2017) ab 13
Uhr.

Wir verlosen fünf Spielscheine
im Wert von je 91 Euro

¥ Bielefeld. Gigantische Aus-
sichten! In der Lotterie Euro-
jackpot steht der Jackpot in
der obersten Gewinn-
klasse am Freitag bei
90 Millionen Euro.
Durch den Überlauf
des Jackpots gibt es
auch in der Gewinn-
klasse 2 einen zusätz-
lichen Jackpotvon20Mil-
lionen Euro. Wir geben Ihnen
die Chance zum Mitmachen:
Unsere Zeitung verlost fünf
Euro-Jackpot-Systemscheine
im Wert von jeweils 91 Euro!

Und so können Sie gewin-
nen: Rufen Sie heute von 6 bis
13 Uhr folgende Nummer an:

01378 40 20 50. Die Ge-
winner der Tippschei-
ne werden von uns
schriftlich benach-
richtigt. Ein Anruf
kostet 50Cent aus dem
Festnetz der Deutschen

Telekom; ggf. abweichen-
de Preise aus dem Mobilfunk.
Machen Sie bei unserer Ver-

losungsaktion mit – es kann
sich für Sie lohnen.
Viel Erfolg!

¥ Salzgitter (AFP). Die Poli-
zei hat den Todesschützen von
Salzgitter gefasst. Ein Sonder-
einsatzkommando nahm ihn
laut Polizei fest, als er seine
Wohnung in Westerkappeln
betreten wollte. Der 38-Jähri-
ge soll Montagabend eine 30-
Jährige auf offener Straße er-
schossen haben. Auslöser wa-
ren nach ersten Erkenntnissen
Familienstreitigkeiten.

Eine ebenfalls 30-jährigeBe-
gleiterin der Frau wurde mit
einer Schusswunde schwerver-
letzt ins Krankenhaus ge-
bracht. Nach einer Operation
schwebt sie aber nicht mehr in
Lebensgefahr.DerTatverdäch-
tigewar nach den Schüssenmit
einem Mietwagen ins mehr als
200 Kilometer entfernte Wes-
terkappeln nahe der nieder-
ländischen Grenze geflohen.

Zwischen Weser und Rhein MITTWOCH
30. MAI 2018

¥ Augustdorf. 280 Militärfahrzeuge
der US-Streitkräfte rollen derzeit quer
durch Nordrhein-Westfalen. Die
Trucks und Lastwagen der US-Army
werden im Zuge einer planmäßigen
Truppenverlegung von den USA über
Antwerpen nach Polen gebracht. Ge-

startet sind die Fahrzeuge in kleinen
Gruppen am Montag in Belgien. Die
Bundeswehr koordiniert den Trans-
port quer durch Deutschland mit. Bis
zum 2. Juni soll die Verlegung dem-
nach abgeschlossen sein. Hauptver-
kehrsachse durch NRW ist die A2 aus

dem Ruhrgebiet Richtung Hannover.
UnterwegswurdendieFahrzeugeander
Generalfeldmarschall-Rommel-Kaser-
ne in Augustdorf aufgetankt. Panzer
fahren nicht über die Autobahn. Sie
werden auf die Bahn verladen und über
den Schienenweg transportiert. Hin-

tergrund der Truppenbewegungen ist
die Operation „Atlantic Resolve“, mit
der die US-Armee die Nato-Alliierten
inOsteuropa stärkenwill. Für einNato-
Manöver im Baltikum werden Fahr-
zeuge aus südlichen Bundesländern
durch Ostdeutschland geführt. FOTO: DPA

Die Bielefelder Künstlerin Astrid Hauke mit dem ungewöhnlichen Künstlernamen
tritt in der Grundschule Thune in Paderborn auf. Die 250 Grundschüler haben der Jury den Kopf verdreht

Von Ivonne Michel

¥ Paderborn/Bielefeld. Keine
einfache Entscheidung für die
Jury: Die Bewerber für das
Schulkonzert mit Künstlerin
Astrid Hauke alias Lieselotte
Quetschkommode haben die
Jury alle begeistert. „Doch die
Grundschule Thune in Pader-
born hat der Jury dann letzt-
endlichdenKopfverdreht“, er-
klärt Hauke.
Mit 19 guten Gründen,

einem fröhlichen Flashmob
mit allen 250 Kindern der
Schule und einer besonderen
Kameraperspektive überzeug-

te die Gemeinschaftsgrund-
schule Thune aus Paderborn
im Wettbewerb um das Schul-
konzert, das die Neue Westfä-
lische gemeinsam mit der
Künstlerin auslobt.
„Wenn wir Lieselottes Lie-

der hören, singen und tanzen,
können wir nicht streiten“, er-
klärten die Paderborner
Grundschüler in ihrer Bewer-
bung. Die Freude über denGe-
winn ist in der Grundschule
groß. „Daswar eine tolle Über-
raschung gleich nach den
Pfingstferien, wir freuen uns
sehr“, sagt Musiklehrerin Ro-
switha Bültmann, die das Vi-

deo mit den Schülern ge-
macht hat. „Wir haben uns
dann direkt ein paar Videos
von Lieselotte Quetschkom-
mode angeschaut, mitge-
macht und uns so auf das Kon-
zert vorbereitet.“
Auch die Montessori-

Grundschule aus Bielefeld und
die Katholische Grundschule
BadDriburghabendie Jurymit
selbst konzipierten und ge-
drehtenVideosbegeistert. „Die
Entscheidung war wieder sehr
schwer“, sagt Hauke und be-
lohnt deshalb auch die Grund-
schulen in Bielefeld und Bad
Driburg mit einer CD.

250PaderbornerGrundschülerüberzeugtenSö-
ren Herbst (NW) und Künstlerin Astrid Hauke. FOTO: IVONNE MICHEL


